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Wer ein Hotel oder einen Gastrono-
miebetrieb hat oder betreibt, muss 
sich ausreichend Gedanken um den 
Versicherungsschutz machen. Dies 
ist ein äußerst vielseitiges Thema. 
Hinzu kommt, dass jeder Gastronom 
und Hotelier die Risiken rund um 
sein Haus und die Einrichtung unter-
schiedlich einschätzt und demnach 
einen individuellen Bedarf  an Ver-
sicherungsschutz hat. Die nachfol-
gende Aufstellung bietet daher einen 
Überblick über die wichtigsten Versi-
cherungsarten, erhebt aber keinen 
Anspruch auf  Vollständigkeit, denn 
in vielen Fällen ist eine individuelle 
Beratung nötig.

Betriebs-Haftpflichtversicherung
Das ist die wichtigste Versicherung 
eines Hoteliers oder Gastronomen. 
Sie deckt Schäden bei Dritten, die 
durch ein Verschulden des Hoteliers 
oder Gastronomen oder einen seiner 
Mitarbeiter verursacht werden. 

Immobilien-Versicherung
Hier versichert man das Betriebs-
gebäude mit Fundament, Grund, 
Kellermauern, Tiefgaragen, Bestand-
teilen und Zubehör gegen die mög-
lichen zu versichernden Gefahren. 

Der Versicherungsschutz beinhaltet die Absicherung 
gegen Feuer, Leitungswasser, Sprinklerleckage-, Sturm- 
und Hagel-Schäden sowie Schäden durch Fahrzeu-
ganprall, Rauch, Überschallknall, Innere Unruhen, 
böswillige Beschädigungen, Streik oder Aussperrung. 
Ebenfalls inbegriffen sind Elementarrisiken (wie Über-
schwemmung, Erdbeben, Schneedruck und Lawinen), 
Glasbruchschäden und unbenannte Gefahren. 

Inventar-Versicherung
Zum Inventar gehören sowohl die kaufmännische und 
technische Betriebseinrichtung als auch Waren und 
Vorräte. Auch hier gibt es eine Vielzahl zu versi-
chernder Gefahren. Angefangen von der Feuerver-
sicherung über Leitungswasser, Fahrzeuganprall, 
Sprinklerleckage, Sturm/Hagel, Einbruchdiebstahl, 
Beraubung, innere Unruhen und Glasbruch, bis hin 
zur Elektronik, dem Warenverderb nach Stromausfall 
oder Defekten von Kühlgeräten. Transporte mit eige-
nem Fahrzeug für Cateringbetriebe, Elementarrisiken, 
Glasbruchschäden und unbenannte Gefahren können 
bis zur „all-risk-Deckung“ eingebunden werden.

Ertragsausfall-Versicherung
Die Betriebsunterbrechungs- bzw. Ertragsausfall-Versi-
cherung leistet Ersatz für fortlaufende Kosten, Gehäl-
ter und entgangenen Gewinn nach einem versicherten 
Schadensfall. Hierbei soll der Unternehmer so gestellt 
werden, dass kein wirtschaftlicher Schaden für ihn 
eintritt. Darüber hinaus sollte innerhalb dieser Policen 
die Betriebsschließung infolge von Seuchen nach dem 
Bundesinfektionsschutz-Gesetz mitversichert sein. 

Sonstige Versicherungen
Bei Kfz-Versicherungen steht der Versicherungs-
schutz des Fahrzeuges aufgrund von Haftpflicht- und 
Kaskoschäden im Vordergrund. Die Haftpflicht-
versicherung deckt Schäden bei Dritten, die Kasko-
versicherungsschäden am eigenen Fahrzeug. Werk-
verkehr-/Transport-Versicherungen sind wichtig für 
Unternehmen, die im Cateringbereich tätig sind, um 
ihre Ware bzw. Gegenstände gegen Transportmitte-
lunfälle abzusichern. Die Rechtsschutz-Versicherung 
hat für den betrieblichen Bereich diverse Baustellen. 
Angefangen vom normalen Betriebs-Rechtsschutz, 
wo darauf  geachtet werden soll, dass der allgemeine 
Vertrags-Rechtsschutz mitversichert gilt, über den 
Arbeits-, Kfz.-, Straf-, Vermögensschaden-Rechts-
schutz. Maschinen-Versicherung: Diese Versicherungs-
form ist in der Regel bei Gebäuden mitversicherbar. 
Hierbei handelt es sich oftmals um Maschinen, wie 
große Waschmaschinen, Fahrstühle, Golf-Caddy’s etc.  
Vertrauensschaden-Versicherungen decken Schäden 
des Betrugs und der Unterschlagung von Vertrauens-
personen. Der Gastronom und Hotelier kann sich aber 
auch vor Forderungsausfällen durch Zahlungsunfähig-
keit von Kunden und Lieferanten versichern. Gruppen-
Unfall-Versicherungen sind der privaten Unfall-Versi-
cherung eines Mitarbeiters ähnlich. Hier versichert der 
Arbeitgeber das Risiko des Unfalls seiner Mitarbeiter. 
Last but not least gibt es die Betriebliche Altersver-
sorgung. Dies ist ein sehr umfangreiches Paket. Der 
Arbeitgeber hat die Verantwortung, die betriebliche 
Altersversorgung für seine Mitarbeiter zu organisieren.  
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Das Risiko muss individuell eingeschätzt werden


